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§18
(1) Zum Präsidium der Akademie gehören 

der Präsident
die Vizepräsidenten
die Sekretäre der Sektionen
der Generaldirektor.

(2) Die von den Sektionen gewählten Sekretäre werden nach 
Bestätigung ihrer Wahl durch das Plenum Mitglieder des 
Präsidiums.

(3) Mit der Berufung durch das Plenum wird der General
direktor Mitglied des Präsidiums.

(4) Die Mitglieder des Präsidiums erhalten für ihre Tätig
keit eine Amtsvergütung nach den geltenden Bestimmungen.

§19

(1) Im Zeitraum zwischen den Tagungen des Plenums wird 
die Akademie durch das Präsidium geleitet. Es achtet auf die 
Einhaltung des Statuts. Es bereitet die vom Plenum zu fassen
den Beschlüsse vor. Es ist berechtigt, für die Bearbeitung ein
zelner Fragen besondere Kommissionen (Arbeitsgruppen) ein
zusetzen. Es ist dem Plenum der Akademie rechenschafts
pflichtig.

(2) Das Präsidium tritt auf Einladung des Präsidenten in 
der Regel monatlich einmal zusammen. Es ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Es faßt seine Entscheidungen mit einfacher Stimmenmehrheit.

(3) Der Präsident kann zu den Sitzungen des Präsidiums 
Gäste einladen.

(4) Das Präsidium beschließt die Perspektiv-, Jahresarbeits-, 
Stellen- und Haushaltspläne.

§20
(1) Der Präsident führt den Vorsitz im Plenum und im Prä

sidium. Er vertritt die Akademie in allen Angelegenheiten 
und ist berechtigt, verbindliche Erklärungen für sie abzu
geben. Der Präsident ist dem Ministerrat gegenüber rechen
schaftspflichtig.

(2) Der Präsident bringt Vorlagen im Plenum und im Prä
sidium zur Behandlung und Beschlußfassung.

(3) Die Vertretung des Präsidenten übernimmt nach Ver
einbarung im Präsidium ein Vizepräsident.

§21
(1) Zur Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten ist 

die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Ordent
lichen Mitglieder notwendig. Sie gelten als gewählt, wenn die 
einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder für sie ge
stimmt hat.

(2) . Erhält keiner der Kandidaten die Mehrheit, so ist die 
Wahl in einer neu einzuberufenden Sitzung zu wiederholen. 
Führt auch diese Wahl nicht zum Ziel, so entscheidet in einer 
neu einzuberufenden Sitzung die Stimmenmehrheit der an
wesenden Mitglieder.

(3) Die Amtsdauer des Präsidenten und der Vizepräsidenten 
beträgt 4 Jahre.

(4) Die Wiederwahl des Präsidenten und der Vizepräsiden
ten ist möglich.

§22
(1) Der Generaldirektor hat Stimmrecht im Plenum und im 

Präsidium.
(2) In den Verantwortungsbereich des Generaldirektors fal

len insbesondere:
die Ausarbeitung und die Kontrolle über die Erfüllung 
der Perspektiv-, Jahresarbeits-, Stellen- und Haushalts
pläne der Akademie;

Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen der Akade
mie entsprechend den Festlegungen des Präsidiums; 
Sicherung der Durchführung ihrer Beschlüsse in den Sek
tionen, Abteilungen und Instituten der Akademie sowie 
die Koordinierung der Sektionsarbeit; 
die Vertretung der Akademie gegenüber staatlichen Or
ganen und gesellschaftlichen Organisationen; 
in Übereinstimmung mit dem Präsidenten die Zeich- 
nungs- und Weisungsberechtigung in den internationalen 
Beziehungen der Akademie, in allen Finanz- und Kader
fragen.

(3) Der Generaldirektor ist der Disziplinarvorgesetzte der 
Mitarbeiter der Akademie.

(4) Zur Vertretung des Generaldirektors beruft das Präsi
dium einen Stellvertreter.

Sektionen

§23
(1) Nach den in der Akademie vertretenen Künsten bilden 

die Mitglieder der Akademie die Sektionen:
Bildende Kunst 
Darstellende Kunst 
Literatur und Sprachpflege 
Musik.

(2) Weitere Sektionen können auf Beschluß des Plenums 
gebildet werden.

(3) Die Sektionen müssen im Plenum und im Präsidium zu 
allen Fragen angehört werden, die die Rechte und Pflichten 
sowie persönlichen Probleme der Mitglieder betreffen.

(4) Die Sektionen sind Foren des Meinungs- und Erfah
rungsaustausches, der freundschaftlichen und freimütigen Dis
kussion zu Fragen des künstlerischen Schaffens der Mitglieder 
und zu Entwicklungstendenzen ihres Kunstbereiches sowie 
der Wechselwirkung der Künste.

(5) Die Sitzungen der Sektionen finden in der Regel einmal 
im Monat statt.

' (6) Die Sektionen organisieren die Arbeit der Mitglieder im 
Rahmen der Akademie. Sie können dazu Arbeitsgruppen bil
den, denen Mitglieder und Mitarbeiter der wissenschaftlichen 
Abteilungen angehören.

(7) Die Sektionen beraten und bestätigen die Arbeitspläne 
der Sektionen und ihrer wissenschaftlichen Abteilungen.

(8) Soweit nicht anders vorgesehen, beschließen die Sek
tionen mit einfacher Stimmenmehrheit.

§24
(1) Jede Sektion wählt aus ihrer Mitte für die Dauer von 

4 Jahren einen Sekretär und dessen Stellvertreter. Die Wahl 
erfolgt bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Ordentlichen Mitglieder der Sektion mit einfacher Mehrheit. 
Die Wiederwahl der Sekretäre der Sektionen ist möglich.

(2) In den Verantwortungsbereich der Sekretäre der Sek
tionen fallen insbesondere^

Ausarbeitung und Erfüllung der Arbeitspläne der Sek
tionen und ihrer wissenschaftlichen Abteilungen im Rah
men der Jahresarbeits-, Stellen- und Haushaltspläne der 
Akademie;
Durchführung der Beschlüsse des Plenums und des Prä
sidiums in den Sektionen;
Vertretung der Interessen der Sektionen und ihrer Kunst
bereiche im Plenum und im Präsidium;
Befugnis, zur Erfüllung der bestätigten Arbeitspläne 
Festlegungen zu treffen, die für die Leiter der wissen
schaftlichen Abteilungen verbindlich sind.


